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 Veröffentlicht am 10.09.1998

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §8 Abs1;

EStG 1988 §8 Abs1;

Rechtssatz

Eine Einbringung (Einlage) von Wirtschaftsgütern stellt keine Anscha7ung oder Herstellung dar; eine vorzeitige

Abschreibung ist daher nicht möglich, auch wenn das Wirtschaftsgut kurz vor seiner Einbringung entgeltlich erworben

wurde (Hinweis E 14.5.1991, 89/14/0012).
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